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28. August 2009 
 

Bestätigung des Anschlussnutzungsverhältnisses 

 
Sehr geehrte XXX, 
 
die E.ON Hanse AG betreibt das Stromnetz, über das die unten genannte Entnahme-
stelle mit elektrischer Energie beliefert wird. Sobald an dieser Stelle Strom entnom-
men wird, kommt deshalb automatisch ein Anschlussverhältnis zwischen Ihnen und 
der E.ON Hanse AG zustande, ohne dass daraus für Sie ein spezieller Handlungsbe-
darf entsteht. 
 
Die rechtliche Grundlage dieses Anschlussnutzungsverhältnisses bilden die Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für 
die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung 
– NAV) sowie die Ergänzenden Bedingungen der E.ON Hanse AG in der jeweils gül-
tigen Fassung. Zur Ihrer Information haben wir diese diesem Schreiben beigefügt so-
wie auf unserer Internetseite unter www.eon-hanse.com veröffentlicht. 
 
Entnahmestelle:  
Name XXX 
Vorname XXX 
Geburtsdatum XXX 
PLZ Ort, Strasse XXX 
Zählpunktbezeichnung XXX 
Zählernummer bei Vertragsbeginn XXX 
gültig ab XXX 

 
Vor dem Hintergrund dieses Anschlussverhältnisses möchten wir Sie außerdem dar-
über informieren, dass E.ON Hanse im Falle einer Störung der Anschlussnutzung die 
Haftung gemäß § 18 NAV übernimmt. 
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Die Vertragsdaten werden von uns im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen gespeichert. 
 
Freundliche Grüße 
 
E.ON Hanse AG 
 
 
 
 
Anlage: 

- Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) vom 01.11.2006 


